
AMTLICHES 
MITTEILUNGSBLATT

DER STÄDTEREGION AACHEN

– Amtsblatt –

70. JAHRGANG •  AACHEN, DEN 24. MÄRZ 2015 • NR. 06

STÄDTEREGION AACHEN 

Ergänzung der TAGESORDNUNG 
zur Sitzung des Städteregionstages am 26.03.2015

Es hat sich die Notwendigkeit ergeben, die Tagesordnung wie 
folgt zu ändern:

I) Öffentlicher Teil

• TOP 3.1 (Sitzungsvorlage 2015/0113-E2) wird abgesetzt.
• Hinter TOP 21 werden folgende TOPs eingefügt:

22. Zuschuss der StädteRegion an die SPRUNGBRETT 
gGmbH als Trägerin der „Initiative Jugend und Beruf“ 
für die sozialpädagogische Beratungsarbeit an den Be-
rufskollegs in Alsdorf, Eschweiler und Herzogenrath 
2015/0036

22.1 Zuschuss der StädteRegion an die SPRUNGBRETT 
gGmbH als Trägerin der „Initiative Jugend und Beruf“ 
für die sozialpädagogische Beratungsarbeit an den Be-
rufskollegs in Alsdorf, Eschweiler und Herzogenrath 
2015/0036-E1

Der bisherige TOP 22. (Anfragen und Mitteilungen) wird so-
mit TOP 23.

II) Nichtöffentlicher Teil

Hinter TOP 2. wird folgender TOP eingefügt:

3.	 Anzeigepflicht	 gemäß	 §	 17	 Korruptionsbekämpfungs
gesetz 2015/0129

Der bisherige TOP 3. (Anfragen und Mitteilungen) wird zu 
TOP 4.

Aachen, den 23.03.2015 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Städte-
region	Aachen	hat	nach	§	196	Abs.	1	des	Baugesetzbuches	in	
der	derzeit	gültigen	Fassung	und	nach	§	11	der	Verordnung	
über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte vom 
23.3.2004	GVBl.NW	S.	156	Bodenrichtwerte	für	baureifes	
Land	und	für	landwirtschaftliche	Nutzflächen	zum	1.	Januar	
2015 für folgende Städte und Gemeinden in der StädteRegion 
Aachen am 6. Februar 2015 beschlossen:

• Stadt Aachen
• Stadt Alsdorf 
• Stadt Baesweiler
• Stadt Eschweiler
• Stadt Herzogenrath
• Stadt Monschau
• Gemeinde Roetgen
• Gemeinde Simmerath
• Stadt Stolberg 
• Stadt	Würselen	 	

Die Bodenrichtwerte sind ab sofort kostenfrei im Internet 
einsehbar. Unter der Adresse www.boris.nrw.de wird interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern nach Eingabe von Gemein-
de,	Straßenname	und	Hausnummer	ein	Kartenausschnitt	mit	
Darstellung des aktuellen Bodenrichtwertes präsentiert, wobei 
auch dessen beschreibende Informationen abgerufen werden 
können.	Ein	Bodenrichtwert	ist	ein	aus	Kaufpreisen	ermittel-
ter durchschnittlicher Bodenwert je Quadratmeter, der sich auf 
ein	fiktives,	gebietstypisches	Grundstück	bezieht	(sogenann-
tes Richtwertgrundstück).  

Außerdem	können	die	Bodenrichtwerte	in	der	Geschäftsstel-
le	des	Gutachterausschusses,	Zollernstraße	20,	52070	Aachen	
(Haus	der	Städteregion,	Zimmer	F	124	bis	F	129)	zu	den	Ge-
schäfts-/Sprechzeiten eingesehen werden. 

Aachen, den 23.02.2015 Der Gutachterausschuss
 für Grundstückswerte
 in der Städteregion Aachen
 Littek-Braun, Vorsitzende
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